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weiligen Standorten nicht risi-
koreicher als die zentrale La-
gerung. Das Gericht verwies 
auf seine Grundsatzentschei-
dung von 1978, wonach der 
Betrieb nuklearer Anlagen 
zulässig ist, wenn Gefahren 
und Risiken nach dem Stand 
der Wissenschaft „praktisch 
ausgeschlossen“ sind. Ein ge-
wisses Restrisiko sei hinzu-
nehmen. Die Frage zu beant-
worten, ob dies auch vor dem 
Hintergrund eines fehlenden 
umfassenden Endlager-Kon-
zeptes gelte oder deshalb die 
weitere Nutzung der Atom-
energie möglicherweise nicht 
mehr „verantwortet“ werden 
kann, „obliegt indessen nicht 
dem Bundesverfassungsge-
richt“, sondern dem Gesetzge-
ber, erklärten die Richter. Das 
Grundgesetz erlaube die Nut-
zung der Atomenergie zu 
friedlichen Zwecken seit 
1959, und bisher habe der Ge-
setzgeber daran festgehalten.

Das Gericht weigere sich, „der 
Ungeheuerlichkeit ins Auge 
zu sehen“, daß es keine Ent-
sorgung für die Zwischenlager 
gibt und der Atommüll die 
Gesellschaft bedroht, erklärte 
dazu das „Forum Gemeinsam 
gegen das Zwischenlager“. 

Atompolitik

Uranhaltige 
Phosphat-
Düngemittel im 
Bundestag
Uranhaltige Phosphat-Dünge-
mittel sind Gegenstand einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen im 
Bundestag (Bundestags-Druck-
sache 16/10968 vom 13.11. 
2008). Die Grünen möchten
unter anderem wissen, welche 
Erkenntnisse der Bundesregie-
rung über den Urangehalt bis-
her bekannter Phosphatlager-
stätten vorliegen und wie lan-
ge die globalen Vorräte uran-
freien Phosphats voraussicht-
licht reichen werden. Außer-
dem wird nach möglichen 
Belastungen von Agrarpro-

dukten durch uranhaltige Dün-
ger gefragt. 

Menschenversuche

Opfer franzö-
sischer Atom-
tests sollen 
entschädigt 
werden
Frankreich will nach Angaben 
seines Verteidigungsministers 
Hervé Morin erstmals Solda-
ten und Zivilisten entschädi-
gen, die bei den Atombom-
bentests verstrahlt wurden und 
erkrankten. Das meldete die 
Deutsche Presseagentur am 
26. November 2008 aus Paris. 
Zwischen 1960 und 1996 
hatte Frankreich erst in Alge-
rien und später in Polynesien 
insgesamt 210 atomare 
Sprengsätze gezündet, 41 da-
von unter freiem Himmel. 
Noch 2001 hatte die französi-
sche Regierung geleugnet, daß 
überhaupt Personen geschä-
digt wurden. 

Abonnement

Neuer Preis
Alles wird weiter teurer, auch 
der Abonnementspreis für 
Strahlentelex mit Elektro-
smogReport muß sich anpas-
sen. Um rote Zahlen zu ver-
meiden kostet nun das Abon-
nement für den neuen Jahr-
gang ab 2009 mit 12 Ausga-
ben jährlich 72 Euro. Für die 
laufenden Abonnements än-
dert sich aber noch nichts, erst 
bei der Verlängerung er-
scheint der neue Bezugspreis 
auf der Rechnung. Und falls 
Sie uns eine Lastschriften-
Einzugsermächtigung gegeben 
haben, wird bei Fälligkeit au-
tomatisch der richtige Betrag 
abgebucht.
Wir bitten um Ihr Verständnis 
und wünschen für die kom-
menden Feiertage und den 
Jahreswechsel alles Gute.

Ihr Strahlentelex mit 
ElektrosmogReport 
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